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Liebe:r Interessent:in! 

 
Wir sind ein nicht auf Gewinn ausgerichteter Verein, der traditionelles Shotokan Karatedo 

zum Inhalt hat. Im Zentrum unseres Bemühens steht die persönliche Weiterentwicklung 

des einzelnen im Sinne des Karatedo („Karate nicht nur als Sport, sondern auch als Weg 

zu verstehen“). 

 

Unser Verein ist im Verband Shotokan Karatedo International Austrian Federation (SKIAF) 

eingegliedert. Der Verband betreut derzeit in ganz Österreich 22 Vereine mit insgesamt 

etwa 1000 Mitgliedern. 

 

SKIAF ist Teil der japanischen Weltorganisation Shotokan Karatedo International 

Federation, die Kancho Nobuaki Kanazawa, 8. Dan, leitet und die weltweit in über 90 

Staaten vertreten ist. 

 

Aufstellung der Trainingsmöglichkeiten 
 

Wochentag Zeit Zielgruppe Ort 

Montag 18:00 – 20:00 Vereinstraining + Anfängerkurs 
1150, Märzstr. 8, Ecke Zinkgasse 

Berufsschule  

Donnerstag 18:00 – 20:00 
Vereinstraining + Anfängerkurs 1040, Favoritenstr. 15,  

„Theresianum“ 

 

Die Teilnahme an den Veranstaltungen des Vereins (Training, Lehrgänge usw.) erfolgt auf 

eigene Gefahr. 

 

Der Mitgliedsbeitrag im Verein beträgt 40 € pro Monat für Erwachsene, 25 € pro Monat für 

Schüler & Studenten ab 14 und 90 € pro Semester für Kinder bis 14 Jahre. 

Die Teilnahme an einem Anfängerkurs kostet 120 € für Erwachsene und 90 € für Kinder, 

Schüler und Studenten pro Kurs. Anmeldung unter info@yamato.at bitte bis einen Tag vor 

dem Training. 

Bei Fragen zu den Mitgliedsbeiträgen steht Dir unser Vereinskassier Admir Bajric 

(kassier@yamato.at) zur Verfügung. 
Konto: s. Fußzeile/Website 

 

Als Mitglied erhältst Du aktuelle Infos per E-Mail. Daneben kannst Du dich laufend auf 

unserer Vereinshomepage www.yamato.at, Instagram oder Facebook 

(@yamato_wien_skiaf, @yamatowien) oder der Webseite des Verbands www.karate.at 

über das Neueste informieren. 

 

Viel Spaß und gutes Vorankommen auf Deinem Weg im Karatedo wünschen Dir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimo Rainer                                                            Svenja Rainer  

http://www.yamato.at/
mailto:info@yamato.at
mailto:kassier@yamato.at
http://www.yamato.at/
https://www.instagram.com/yamato_wien_skiaf/?hl=de
https://www.facebook.com/Yamato-Wien-SKIAF-105734251222330
http://www.karate.at/
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Auszug aus den Vereinsstatuten 

 

 

 

Der Verein 

 

Der Verein „Union Shotokan Karatedo International Wien“, dessen Tätigkeit nicht auf 

Gewinn ausgerichtet ist, vertritt den Grundsatz ethischer, religiöser und weltanschaulicher 

Toleranz und ist parteipolitisch neutral. 

Zweck des Vereins ist die Ertüchtigung, Gesunderhaltung und Weiterentwicklung seiner 

Mitglieder in Körper und Geist durch die Ausübung traditionellen Shotokan Karates. Neben 

der sportlichen steht die ethische Zielsetzung im Vordergrund. 

Besonders wird auf das Karatedo geachtet, welches zur Entwicklung der Schüler notwendig 

ist, um zur Quintessenz zu gelangen. 

 

 

Die Mitgliedschaft 

 

Mitglied kann jede Person werden, die sich zu den Statuten bekennt und sich verpflichtet, 

diese einzuhalten, wenn sie nicht gleichzeitig einem anderen Karate – Fachverband als 

dem „Shotokan Karate International Österreich“ angehört. 

Die Aufnahme eines Mitglieds und der allfällige Ausschluss eines Mitglieds erfolgt durch 

den Vorstand endgültig. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden.  

 

 

Die Arten der Mitgliedschaft 

 

a) Ordentliche Mitglieder 

Sie haben das aktive und passive Wahlrecht in der Hauptversammlung. Sie können an allen 

Veranstaltungen teilnehmen. 

 

b) Außerordentliche Mitglieder 

Sie sind weder aktiv noch passiv wahlberechtigt, ansonsten den ordentlichen Mitgliedern 

gleichgestellt (Anmerkung: Die außerordentliche Mitgliedschaft wird auf Antrag nach einem 

Jahr in eine ordentliche umgewandelt). 

 

c) Semestermitglieder 

Sie haben Rechte und Pflichten wie die außerordentlichen Mitglieder, scheiden aber nach 

Ablauf des Studiensemesters automatisch aus dem Verein wieder aus. 

 

Die ordentliche und außerordentliche Mitgliedschaft kann durch ein Schreiben an die 

Vereinsleitung zu Handen des Obmannes zu jedem Kalenderjahresende aufgekündigt 

werden. 

http://www.yamato.at/

